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1978 04 26 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXX, mit sind oder eine entsprechende Lagerung im Aus­
dem das Außenhandelsgesetz 1968 abgeändert iland sichergestlell t ist." 

wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Außenhandelsgesetz 1968,BGBl. Nr. 314, 
in der Fassung der Bundesgesetze BGBl. Nr. 469/ 
1971, BGBl. Nr. 401/1974, BGBl. Nr. 145/1975, 
BGBL Nr. 315/1976 und 'BGBl. Nr. 637/1977 
w,ir.d wie fuL~t geändert: 

1. Dem ,§ 4 wird folgender Ahs. 6 angefügt: 

,,(6) Di,e Vorschriften ,des Abs. 1 sind bei 
,der Ausfuhr von abgebrannten Brennelementen 
aus Kernkraftvj,erken nicht anzuwenden." . 

2, Dem § 8 wird folgenider Abs. 3 angefügt: 

,,,(3) Eine Ausfuhrbewilligung für abgebrannte 
Brenna1emeriltle aus KernkrMtwerken.da11f llIUr 
,erteilt werden, wenn der Nachweis erbracht wor­
den ist, daß die für eine sachgemäße Lagerung 
von radioaktiven AhHHlen im In1land entspre­
chend ,den hiefür maßgeblichen Rechtsvorschrif­
ten erforderlichen Bewilligungen erteilt worden 

3. Nach§ 26 Abs. 6 wird eingefügt: 

,,(7) Mit der VoHziehung hinsichtlich der Aus­
fuhr gebrauchter Brennelemente aus Kernkraft­
werken ist der Bundesminister für Handel, Ge­
werbe und Industrie im Einvernehmen mit dem 
BUßldflSIIllin,istler für Gesuilidheit rund Umwe1.t­
schJutz betl'la!Ut." 

4. Der hisherilge Albs. 7 ,des § 26 erhält ,die 
Bezeichnung 8. 

5. Die Anlage Al wird wie ,folgt geändert: 

. Die Tarifnummer ex 84.59 B hat zu buten: 
"ex 84.59 B Maschinen, Apparate und mechani­

sche Geräte dieser Nummer und 
deren B,estandteile, für die chemi­
sche Industrie; abgebrannte Brenn­
eLemente aus Kernkraftwerken" 

Artikel 11 

Die Zuständigkeit zur Vdllziehung dieses Bun­
desgesetzes bestimmt sich nach§ 26 des Außen­
handelsgesetzes 1968 in ,der Fassung der Bundes­
,gesetze BGBl. Nr. 401/1974 und BGBl. Nr. 145/ 
1975 sowie des Art. I dieses ,Bundesgesetzes. 

Erläuterungen 

Allgemeiner Teil 

In Ider öff,entlichen Diskussion um die Nut­
zung der Kernenergie $pielt die Frage des Schick­
sals der im Kern!betrieb entstehenden radio­
aktiven Abfälle eine gJ.'loße Rolle. Ohne einer 
parlamentarismen Entschei:dung in dieser Ange­
legenheit in irgendeiner Weise vorgreifen' zu 
wollen, erscheint es jedoch im Sinne ,des Regie­
rung~berichtes betreffend ,die Nutzung der Kern­
energie für ,die Elektrizitätserzeugung, wonach 

,die Kette der Entsorgungsmaßnahmen geschlossen 
sein muß, ,erforderlich, die notwendigen gesetz­
lichen Vorkehrungenzeitgerecht .für den Fall zu 
smaffen, daß abgebrannte Brennelemente zur 
Wieder,aufarbeitung ins AUs'land gebracht wer­
den. 

Die Verwahrung der in ,abgebrannten Brenn­
element,en enthaltenen Radioaktivitäten kann 
nämlich zunämstdurch ,die Verwahrung der 
abgebrannten Br,ennelemerite selbst :erfoLgen. 

861 der Beilagen XIV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



2 861 der Beilagen 

Es ist aber auch der Wt1ggangbar, in sogenann­
ten "Wieder.aufbereitungsanlagen" die inden 
abgebr,annten Brennelementen enthaltenen radio-

. aktiven Substanzen von ,den nicht ,ra;dioaktiven 
Substanzen zu trennen. ,Es müssen ,dann ,diese -
in kompakte verfestigte Form gebrachten -
radioaktiven Substanzen v,erwahrt wer,den. 

Wählt man Idie zweite Variante un,d besteht in 
·einem . Land keine Wieder,aufarbeitungsanla,ge, 
müssen die a:bgeb.rannten Brennelemente auf 
Grund von entsprechenden Verträgen mit aus­
ländischen Unternehmen ins Ausland ge­
bracht werden. Die nunmehr~ge Praxis ist aber 
die, daß sich die Unternehmen in ,den Ver­
trägen ,die Berechtigung vOl'behalten, die radio-

. aktiven AhfäHe aus der Wiederaufarbeitung des 
betreffenden a:bgebrannten Brennelementes (oder 
das den genannten Abfällen Entsprechende) 
rückzuliefern, vorausgesetzt, daß dies in einer 
Form erfolgt, die ihren vöHig sicheren Trans­
port zum Ort ,der Lagerung gestattetun'd ihre 
Lagerung entsprechend ,den anzuwendenden 
Richtlinien ermöglicht. Zu ,diesem. Zweck ver­
lan,gen ausländische Staaten, in denen sich ,die 
Wiederaufarbeitungsanlagen befinden,' völker­
rechtliche Zusichernngen' des Inhaltes, daß die 
Staaten der Gesellschaften, die Brennelemente 
zur Wiederaufarheitung liefern, keine gesetz­
lichen oder veror,dnungsmäßigen Initiativen zu 
ergreifen beabsichtigen, die ,das Wiederaufarbei­
tungsunternehmen daran hindern würde, von 
dem Recht Gebrauch zu machen, die radioaktiven 
Abfälle zurückzuliefern. 

Da eine Wiederaufal'beitungsanlage erst bei 
einer Kapazität von 30 bis 50 Kernkraftwerken 
als ,ständige "Kunden" wirtscha.ftl.ich arbeitet, 
scheidet eine österreichische Anlage dieser Art 
auch theoretisch und alich Ifür die fernste Zukunft 
aus. Es müssen daher, w~ll ein österreichischer 
Kernkraftwerksbetreiber ,den Weg 'der Wieder­
aufarbeitung beschreiten, ·die abgehrannten 
Brennelemente ins Ausland gebracht wer,den. 

Dies ,führt, wie erwähnt, unter Umständen 
dazu, daß die bei der Aufarbeit'ung entstehenden 
stark radioaktiven Abfälle wieder nach öster­
reich zurückgebracht werden müssen. Für ,diesen 
Fall muß sichergestellt sein, daß sämtliche Sicher­
heitsvorschriften lückenlos el'füllt sind. Um 
dieses Ziel zu erreichen, war zunächst vorgesehen, 
Wiederaufarbeitungsverträge .außenhandelsrecht­
lich einer besonderen Bewilligung zu unterwer­
fen. Dagegen wurden im Begutachtungsverfahren 
jedoch Einwände erhoben, die teilweise nicht von 
der Hand zu weisen waren. Die Novelle wurde 
daher umgeändert und erreicht ,den an,gestrebten 
Zweck nun auf folgende Weise: 

Abgebrannte Brennelemente ,aus Kernkraft~ 
werken wer,den in die Anlage A 1 zum Außen­
handelsgesetz 1968 aufgenommen und unterlie­
gendamit . der Ausfuh1"bewrlligungspflicht. Den 

Bestimmungen über ,die bei der 'Er teilung .von 
Aus- und Ein'fuhrbewililigungen zu 'beachtenden 
Kriterien wird ein Absatz angefügt, der besagt, 
daß eine Ausfuhrbewi1l~gung ,für solche abge­
brannte Brennelemente erst erteiIt werden darf, 
wenn nachgewiesen worden ist,:daßentweder 
,alle ,für eine sachgemäße Lagerung von r,adioakti~ 
ven Abfällen im Inland entsprechend den ihiefür 
maßgeblichen Rechtsvorschriften erforderlichen 
BewiVligungenerteilt worden sind oder eine ent­
sprechende Lagerung ~m Ausland sichergesteHt ist. 
Eine Bestimmung über die Nicht.anwendbarkeit 
sämtlicher Befreiungsbestimmungen ,des Außen­
han'delsgesetzes gewährleistet, ,daß die Ausfuhr­
bewiilligun,gspflicht auf jeden Fall Zum Tragen 
kommt. . 

Mit diesem ,Bundesgesetz ist weder ein erhöhter 
Sach- oder Per.sonaflallllfwla.n,d noch eine sonstige 
finanzielle Belastung verbunden. 

Besonderer Teil 

Zu Z.1: 

Diese Bestimmung garantiert, ·daß ,die Aus~ 
fuhra;bgebrannter Brennelemente ohne Rück­
sicht auf die Art des zur Anwendung kommen­
den zoHrechtlichen Venfahrens auf' jeden' Fall 
der Bewilligungs;pflicht unterliegt. 

Zu Z. 2: 
Mit dieser Bestimmung wir!d erreicht, .daß 

die Ausfuhr abgebrannter Brennelemente nur 
dann erfolgen kann, wenn die sachgemäße Ver­
wahrung ,der hei der Wiederauf,arbeitun,g anfal­
lenden radioaktiven AhfäHe im Inland oder im 
Ausland sicher.gestellt ist. Falls eine Lagerun;g im 
In:la11ld erfo:Lgen 'so11; wird der Nachweis el'bracht 
werden müssen, daß sämtliche hiefür erforder­
lichen- Bewilligungen nach .,dem Strahlenschutz­
gesetz, aber auch nach haubehöJ.'ld!lichen, wasser­
rechtlichen oder anderen Vorschriften hereits 
vorliegen. 

ZuZ.3: 

In dieser VoHzugsklausel ist V'orgesehen, daß 
,der ·die BewiHigung erteilende 'Bundesminister 
f.ür Handel, 'Geweribe und Inidustrie im Einver­
nehmen mit dem Bundesminister für Gesundheit 
·und Umweltschutz vorzugehen hat. 

ZuZ.5: 

Die Ein:beziehung der abgebrannten Brenn­
elemente in ,die Liste der ausfuhr!bew.iU~gungs­
pflichtigen Waren schafft die notwendige Vor­
aussetzung, um im Wege der Ausfuhrbewililigurig 
sicher~usteHen,daß solche Brennelemente nur. 
,dann einer Wiederaufariheitung im Ausland. zuge-. 
'führt werden können, wenn ,für -die Lagerung 
,des anfallenden ra,dioaktiven Albfalles in be­
friedigender Weise vorgesor.gt ist. 
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